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Nadeln und zwar bis 9 Centm. lang, ^ranckis 2—3 Centm. jedoch mit
Zwischenformen bis zur Nadellänge von làoearpa. —

Die Bestellungen für diese Samenarten sind beförderlichst an Unter-
zeichneten einzugeben. Die Versendung der Samen wird durch Herrn
Obergärtner Ortgies besorgt und von ihm der Kostenbetrag per Nach-
nähme bezogen werden. Dieses Verfahren des Geldbezuges wird übri-
gens auch bei den übrigen Samenarten eingehalten werden. —

An unsere verehrten Fachgenossen richten wir nun noch die Bitte,
die Ergebnisse ihrer Anbauversuche mit exotischen Holzarten dem Unter-
zeichneten mittheilen zu wollen.

Zürich im Januar 1870. I. Kopp.

Personalveranderungen

Gestorben: Johann Schneider, Oberförster in Bern im
95. Lebensjahre.

Wahlen: An die Stelle des zurückgetretenen Kreisförsters H ofer
in Niederwyl, Kt. A a r g a u: A. Rin gierin Zofingen. (V Forstkreis.)

In Folge der durch die Verfassungsänderung im Kanton Zürich
bedingten Neuwahl sämmtlicher Beamten. An die S'ellen der bisheri-
gen Kreisforstmeister U. Meister in Benken und R. Steiner in
Unterstraß wurden gewählt: H e i n r ich K eller v. Truttikon, bisher Forst-
adjunkt und Jakob Rüedi von Waldhausen bei Bachs, bisher Forst-
vermalter in Bischofszell. Die Forstadjunktenstelle wurde nicht wieder besetzt.
Die Herren Meister und Steiner bekleideten ihre Stellen volle 47 Jahre.

Zürich. Am Schlüsse eines Aufsatzes über die schweiz. Forstgesetz-
gebnng in der Jenner Nr. dieser Zeitschrift äußerten wir die Besorgniß,
die Volksabstimmung werde für die forstliche Gesetzgebung noch längere
Zeit eine Klippe bilden, deren Umschiffung Sorgen und Mühen bereiten
werde. Heute müssen wir noch weiter gehen und sagen, unter der demo-
kratischen Staatswirthschaft blühen der Forstwirthschaft selbst dann keine
Rosen, wenn das Volk mit derselben ganz zufrieden ist und kein Wunsch
auf Veränderungen laut wird. Die demokratische Regierung des Kan-
tons Zürich hat die erste Gelegenheit, die sich ihr geboten hat, benutzt,
die Scheere an das Forstwesen zu legen. Statt bei den verfassungs-
mäßigen Neuwahlen, die seit 21 Jahren ununterbrochen besetzte Forst-
adjunktenstelle wieder zu besetzen hat sie - entgegen dem Antrage der
Direktion des Innern und ohne sich nach dem Geschäftskreise des Forst-
adjunklen zu erkundigen — beschlossen: die Stelle eines Forstadjunkten
wird nicht mehr besetzt. — Die Staatsforstbeamtung hat sich aus for-
mellen und materiellen Gründen über diesen Bftckluß beschwert und
dringt mit Entschiedenheit auf die Wiederbesetzung der Stelle. Hoffent-
lich wird die Appelation an den nunmehr besser unterrichteten Regierungs-
rath den gewünschen Erfolg haben. Landolt.
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